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Landschaftsausschuss 19.02.2021 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Besetzung der Gremien des LVR 
hier: Besetzung des Beirates des LVR-Niederrheinmuseum Wesel

Beschlussvorschlag:

1. Die bisherigen Vertreter*innen des LVR im Beirat des LVR-Niederrheinmuseum Wesel 
werden mit sofortiger Wirkung abberufen. 

2. Es werden folgende Vertreter*innen des LVR als Mitglieder des Beirates des LVR-
Niederrheinmuseum Wesel benannt:  
.... 

3. Es werden folgende Vertreter*innen des LVR als stellvertretende Mitglieder des 
Beirates des LVR-Niederrheinmuseum Wesel benannt:  
....

Ergebnis:

Abweichend beschlossen, siehe Vorabinformation bzw. Niederschrift.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 043 politische Gremien

Erträge: Aufwendungen: gem. 
Entschädigung
ssatzung

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan ja /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



Zusammenfassung: 

Nach Ziffer 2 der Geschäftsordnung für den Beirat des LVR-Niederrheinmuseums Wesel 

bestellt der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland fünf Mitglieder für 

den Beirat des LVR-Niederrheinmuseum Wesel und entsprechende Stellvertretungen. Die 

bisherigen Mitglieder und Stellvertretungen sind abzuberufen. Den Vorsitz hat die Direk-

torin des LVR bzw. der Direktor des LVR inne.
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Begründung der Vorlage Nr. 15/98:

Besetzung der Gremien des LVR 

hier: Besetzung des Beirates des LVR-Niederrheinmuseum Wesel 

I. Ausgangssituation 

Der Landschaftsausschuss hat gemäß der Vorlagen 13/3270/1 und 13/3640 beschlossen, 

die Stadt und den Kreis Wesel bei Fragen zum Betrieb und zur Weiterentwicklung des 

LVR-Niederrheinmuseums Wesel im Rahmen eines zu bildenden Fachbeirates des Muse-

ums zu beteiligen. Die Gründung des Beirates erfolgte gem. der Vorlage 14/3187. Die 

aktuelle Fassung der Geschäftsordnung wurde mit Vorlage 14/3444 zur Beschlussfassung 

vorgelegt. In Ziffer 2 der Geschäftsordnung ist die Zusammensetzung des Beirates fest-

gelegt. Danach bestimmt der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Rheinland 

fünf Mitglieder. Darüber hinaus gehören dem Beirat der/die Direktor*in des Landschafts-

verbandes Rheinland, der/die Bürgermeister*in der Stadt Wesel und der/die Landrat/ 

Landrätin des Kreises Wesel an. Die Mitglieder können sich vertreten lassen. Den Vorsitz 

hat gemäß Ziffer 3 der Geschäftsordnung die Direktorin oder der Direktor des Land-

schaftsverbandes inne. Der Beirat wählt ein Beiratsmitglied aus der Landschaftsver-

sammlung Rheinland als stellvertretende/n Vorsitzende*n. In Abstimmung mit dem/der 

stellvertretenden Vorsitzenden kann der/die Vorsitzende des Beirates den Vorsitz im Ver-

hinderungsfall gemäß Ziffer 3 der Geschäftsordnung für den Beirat auf den Landesrat/die 

Landesrätin des LVR Dezernates Kultur und Landschaftliche Kulturpflege übertragen. 

II. Weitere Vorgehensweise 

In der 14. Landschaftsversammlung wurden fünf Vertreter*innen für den Beirat des LVR-

Niederrheinmuseums Wesel sowie entsprechenden Stellvertreter*innen bestellt, die nun 

abzuberufen und durch Mitglieder der 15. Landschaftsversammlung neu zu besetzen 

sind. 

IV. Vorschlag der Verwaltung 

Die Verwaltung schlägt vor, die bisherigen Vertreter*innen sowie deren Stellvertre-

ter*innen der Landschaftsversammlung Rheinland im Beirat des LVR-Niederrhein-

museums Wesel abzuberufen und fünf neue Vertreter*innen sowie Stellvertretungen zu 

benennen. 

In Vertretung 

K a r a b a i c    
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